
SachbearbeiterIn FachbereichsleiterIn: Bürgermeister: 

 

Haushaltsstelle: 
 
 
bisherige SV: 
 
 

 Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen in Höhe von € ___________________ 

     zur Verfügung 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Jugendbeteiligung erfolgt 

 
UVP 

 keine Bedenken 

 Bedenken 

 entfällt 

 

 
Sitzungsvorlage SV-Nr. 11//0533 

 

 
Abteilung/FB Datum Status 
Fachbereich 20 07.12.2012 öffentlich 

 Az:  
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  

Verwaltungsausschuss 12.12.2012 zur Empfehlung 

Rat 13.12.2012 zum Beschluss 

 

Aufhebung der Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen 
aus Anlass des Frühlingsfestes und Adventsmarktes 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Verordnung der Stadt Schortens über die Offenhaltung von Verkaufsstellen aus Anlass 
des Frühlingsfestes und Adventsmarktes vom 07.04.1998 wird aufgehoben. 
 
 
Begründung: 
Die o. g. Verordnung wurde seinerzeit aufgrund der Ermächtigung nach dem Gesetz über 
den Ladenschluss zur Bestimmung der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen anlässlich des 
Frühlingsfestes und Adventsmarktes erlassen.  
 
Das Ladenschlussgesetz ist nicht mehr in Kraft und wurde zwischenzeitlich durch das Nds. 
Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten ersetzt. Eine Regelung der 
Sonntagsöffnung durch Verordnung ist seither nicht mehr erforderlich, so dass die o. g. 
Verordnung aufzuheben ist.  
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